
Antrag des Jugendausschusses an den Verbandstag 2010 

Verbands-Jugendspielordnung (VJSpO) 

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag  
§ 3  Altersklassen, Netzhöhe, Spielfeldgröße 
 

(1) Die Altersklasseneinteilung regelt die JSpO-DVJ. 

Spielberechtigt im jeweiligen Alterswettbewerb 

sind Spieler, die am Altersstichtag oder später 

geboren sind.  

Es gelten folgende Altersstichtage: 

…….. 

 

 

(2) Für die Altersklassen sind gemäß JSpO-DVJ 

folgende Netzhöhen vorgeschrieben: 

…… 

 

(3) In der U20 bis U13 sind keine Mixed- 

Mannschaften zu den Spielrunden auf 

Verbandsebene zugelassen. 

 

(4) Spielfeld  

a) Die Altersklassen U20 bis U16 spielen auf 

dem Normalfeld. 

b) Bei der U14 beträgt die Spielfeldgröße 

14,00m x 7,00m  (2 Hälften 7,00m x 7,00m). 

Der Antennenabstand beträgt 7,00m. 

c) Bei der U13 beträgt die Spielfeldgröße 

12,00m x 6,00m (2 Hälften 6,00m x 6,00m). 

Der Antennenabstand beträgt 6,00m. 

d) Bei der U12 beträgt die Spielfeldgröße 9,00 

m x 4,5 m (2 Hälften 4,5 m x 4,5 m). Der 

Antennenabstand beträgt 4,5 m.  

 

(5) Mannschaftszusammensetzung: 

 

a) Bei der Qualifikation zu den Westdeutschen 

Meisterschaften und bei den 

Westdeutschen Meisterschaften können 

insgesamt 12 (zwölf) Spieler während des 

Turniers eingesetzt werden. 

 

b) Während eines Spiels gehören bei der U14 

zu einer Mannschaft bis zu 8 (acht) Spieler; 

davon sind 4 (vier) Stammspieler, die 

anderen Auswechselspieler. Einer 

Mannschaft sind je Satz bis zu 6 (sechs) 

Auswechslungen erlaubt. Der Aufschläger 

(Pos. I) ist Hinterzonenspieler, die 3 (drei) 

anderen sind Vorderzonenspieler (Pos. II, III 

und IV). Taktische Positionswechsel sind 

nicht erlaubt. Das Zuspiel hat während des 

ganzen Spiels durch den Spieler auf der 

Position III zu erfolgen. Bei offensichtlicher 

Nichtbeachtung wird vom Schiedsgericht auf 

Fehler entschieden. Ein Zuspiel durch einen 

anderen Spieler bei missglückter 

Annahme/Abwehr bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 3  Altersklassen, Netzhöhe, Spielfeldgröße 
 

(1) ….. 

 

 

 

 

Die Altersklassentabelle ist um ein Jahr zu 
erweitern und anzupassen. 
 

(2) ….. 

 

 

 

(3) ….. 

 

 

 

(4) ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Mannschaftzusammensetzung 

 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Während eines Spiels gehören bei der U13 

zu einer Mannschaft bis zu 6 (sechs) Spieler; 

davon sind 3 (drei) Stammspieler, die 

anderen Auswechselspieler. Einer 

Mannschaft sind je Satz bis zu 6 (sechs) 

Auswechslungen erlaubt. Taktische 

Positionswechsel sind nicht erlaubt. Das 

Zuspiel hat während des ganzen Spiels durch 

den Spieler auf der Position III zu erfolgen. 

Bei offensichtlicher Nichtbeachtung wird 

vom Schiedsgericht auf Fehler entschieden. 

Ein Zuspiel durch einen anderen Spieler bei 

missglückter Annahme/Abwehr bleibt 

hiervon unberührt.  

 

d) Während eines Spiels gehören bei der U12 

zu einer Mannschaft bis zu vier Spieler; 

davon sind zwei Stammspieler, die anderen 

Auswechselspieler. 

 

e) In der U20 bis U13 sind keine Mixed- 

Mannschaften zu den Spielrunden auf 

Verbandsebene zugelassen. Gemischte 

Mannschaften sind beim männlichen 

Wettbewerb U12 zugelassen. Ein Mädchen 

darf an der Rotationsfolge teilnehmen. 

Taktische Positionswechsel sind nicht 

erlaubt. 

 

f) Erzielt eine Mannschaft (nur U14, U13 und 

U12) bei eigenem Aufschlag 2 (zwei) Punkte 

in Folge, so rotiert die aufschlagende 

Mannschaft um eine Position und behält das 

Aufschlagrecht. 

 

(6) Der Einsatz eines Liberos ist erst ab der U18 

erlaubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) streichen 
 
 
 
 

e) wird gestrichen  
Begrünung: 
findet bereits unter § 3 (3) Erwähnung, U12 

wird in den Durchführungsbestimmungen 

geregelt 
 
 
 
 

f) Erzielt eine Mannschaft (nur U14/U13) bei 

eigenem Aufschlag 2 Punkte in Folge, so 

rotiert die aufschlagende Mannschaft um 

eine Position und behält das Aufschlagrecht.  
 
 
(6) Der Einsatz eines Liberos ist erst ab der U18 

erlaubt. 

 

(7) Die Bestimmungen der U12 werden in den 

Durchführungsbestimmungen geregelt. 

 

Begründung: 

Bessere Reaktion auf Erfahrungen aus dem Spielbetrieb 

U12 

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 4 Spielberechtigung 
 

(1) Im Spielbetrieb der U20 bis F- Jugend U12 ist der 

Jugend-Spielerpass gemäß § 1 (2 b) der 

Spielerpass-Ordnung gültig. Der Jugend-

Spielerpass gilt auch für Westdeutsche und 

Deutsche Jugendmeisterschaften. 

 

(2) Jugendliche können die Jahresberechtigung für 

maximal 2 (zwei) Altersklassen erhalten. Diese 

Jahresberechtigung ist nur für Rundenspiele 

erforderlich. 

 

(3) Die Spielberechtigung von Jugendlichen in den 

Erwachsenenleistungsklassen (Männer und 

Frauen) regelt die VSpO. 

§ 4 Spielberechtigung 
 

(1) Im Spielbetrieb der U20 bis U12 ist der Jugend-

Spielerpass gemäß § 1 (2 b) der Spielerpass-

Ordnung gültig. Der Jugend-Spielerpass gilt auch 

für Westdeutsche und Deutsche 

Jugendmeisterschaften. 

 

(2) ….. 

 

 

 

 

(3) ….. 

 

 



(4)  

a. Treten in derselben Jugendklasse Vereine mit 2 

(zwei) oder mehr Mannschaften an, ….. 

b. Ein Spieler, der in einer höherklassigen 

Jugendmannschaft ….. 

 

Erläuterung:  
Damit ist das Höherspielen in allen Jugendligen bis NRW- 

Liga gemeint. Innerhalb der Oberliga gibt es in den 

Staffelspielen zwischen mehreren Mannschaften eines 

Vereins kein Höherspielen. Ab der Zwischenrunde können 

alle Spieler bei der qualifizierten Mannschaft spielen. Dies 

gilt nicht für die Bezirksliga. 

 

c. Spieler von Mannschaften der OL, die sich 

nicht für die WVV- Meisterschaften (inkl. 

Qualifikationsrunden)….. 

d. Spielen zwei Mannschaften oder mehr eines 

Vereins in der Bezirksliga, ….. 

 

(5) Spielgemeinschaften von Mitgliedern aus 

benachbarten Volleyballkreisen sind für die 

Altersklassen der U 20, U18 und U16 zum 

Spielbetrieb zugelassen. Spielgemeinschaften für 

die Altersklassen U14, U13 und U12 sind nicht 

möglich.  

Bei der Zulassung von Spielgemeinschaften sind 

folgende Regelungen zu beachten: 

 

a) ….. 

 

(4) ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Spielgemeinschaften von Mitgliedern aus 

benachbarten Volleyballkreisen sind für die 

Altersklassen der U20, U18 und U16 nur in den 
Bezirksligen zum Spielbetrieb zugelassen. 

Spielgemeinschaften für die Altersklassen U14, 

U13 und U12 sind nicht möglich. 

 
 
Begründung: 

Der seinerzeitige Gedanke Jugendlichen die Möglichkeit 

zu eröffnen am Spielbetrieb teilzunehmen, wenn 

mehrere Vereine keine eigene Mannschaft in der 

entsprechenden Altersklasse melden können, wird 

mittlerweile fast ausschließlich dazu genutzt, spielstarke 

Mannschaften zu bilden. 

 

Vereine, die sich bemühen Kinder und Jugendliche aus 

dem eigenen Verein auszubilden, werden dadurch 

benachteiligt.   

 

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 6 Westdeutsche Meisterschaften 
 

(1) Die Westdeutschen Meisterschaften (U20 bis U12) 

werden ausgespielt. 

 

 

 

(2) Die Modalitäten für die Qualifikationsrunde und 

für die Westdeutschen Meisterschaften werden in 

den Durchführungsbestimmungen geregelt. 

§ 6 Westdeutsche Meisterschaften 
 
(1) Die Westdeutschen Jugendmeisterschaften sind 

die Regionalmeisterschaften für den 
Regionalverband West. Sie werden in den 
Altersklassen U20 bis U12 ausgespielt. 
 

(2) ….. 

 

Dr. Linus Tepe 

Verbands-Jugendwart 


